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Johannisburger Kreisblatt. Obwodu Jansborskiego.

Rrdigirr vom Landrattz. wydawany przez îantraia.

Johannisburg, den 16. Januar 1857. â 3. W JanSborku, dnia 16. Stycznia 1857»

Bekanntmachungen. Obwiestezenia

11
bo.
właściciele tnogq się spodziewać,
j ■.............. : * ■ , ■ y

Jansb ork, dnia 10. Stycznia 1857.
Lantrat de Hippel.

1. dla miasta i parafii JanSborka, w JanSborku 
na placu zamkowym; 2. dla miasta i prf. Orzeßcr, 
w mieście Orzeßu; 3. dla miasta i prf. Biały, 
w mielcie Bialp; 4. dla parafii Drygał, we wsi 
Drygatach; 5. dla prf. Ekartowa, we wsi Ekar- 
towie; 6- dla prf. Kumilska, we wsi Kumilsku; 
7. dla prf. Gezöw, we wsi Gezach; 8. dla prf. 
Rozynska, we wsi Rozynsku, 9. dla parafii Tu- 
rosli, we wsi Turosli.

Do tego mußg wßystkie konie które 4 boty i 
cali i nadto duze bpc wystawione ftórc 5 az 
10 lat stare. Przp wystawieniu koni opießale 

właściciele inogq się spodzie,vac, w ich nietylko eg- 
zekucya, ale i kara pieniona trafi.

17. Die Consignation der im Kreise 
vorhandenen kriegsdiensttaugl. Pferde wird Di en- 
stag, den 2 7. Januar er. Vormittags 10 Uhr 
durch die im Kreisblatt Nro. 1. genannten Be
zirks-Vorstände stattfinden, und zwar: 
1. für die Stadt und das Kirchspiel Johannis
burg, hier am Orte auf dem Schloßplätze; 2. für 
die Stadt und das Kirchsp. AryS, in der Stadt 
Arys; 3. für die Stadt und das Kirchsp. Vialla, 
in der Stadt Bialla; 4. für das Kirchspiel Dry
gallen, im Kirchorte Drygallen; 5. für das K. 
Eckersberg, im Kirchorte Eckersberg; 6. für das 
K. Kumilsko, im Kirchorte Kumilsko; 7. für das 
Kirchsp. Gehsen, im Kirchorte Gehsen; 8. für d. 
Kirchsp. Rosinsko, im Kirchorte Rosinsko;- 9. 
für das Kirchsp. Thuroscheln, im Kirchorte Thu- 
roscheln.

Es müssen hiezu sämmtliche Pferde von 4' 11" 
groß und darüber gestellt werden, welche im Al
ter von ô bis 10 Jahren sich befinden. Die in 
der Gestellung der Pferde säumigen Eigenthümer 
haben nicht nur sofortige erekutivische Zwangs
maaßregeln, sondern auch nahmhafte Geldstrafen 
zu gewärtigen. -

Die Hrn. GenSdarmen und Landgeschworenen müssen bei der Consignation zur Aufrechthaltung 
der Ruhe und Ordnung resp, zur etwaigen Hilfe an den genannten Orten zugegen sein, und mache 
ich dieselben verantwortlich, daß jedes Pferd von 4' 11" Größe an dem Termins-Tage der BezirkS- 
Commission vorgestkllt wird. Da, wo Pferde von einzelnen Besitzern nicht bis 10 Uhr gestellt wer-

17. Dla stawienia koni bo woyska 
zdatnych odbędzie six termin we Wtorek 2 7. 
Stycznia b. r. przed poludniem o 10. godzinie
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den, sind solche sofort kostenpflichtig einholeu zu lassen und sind diese Pferdeöesitzer demnächst hier -ur 
Bestrafung namhaft zu machen.

Daß bei der Consignation mit der größten Genauigkeit zu Werke gegangen und insbesondere da
rauf gehalten werden muß, daß kein brauchbares Pferd verschwiegen wird, darf bei der Wichtigkeit 
der Sache nicht weiter erörtert werden.

Die Hrn. Bezirks-Vorsteher werden noch darauf aufmerksam gemacht, die Reitpferde in zwei Ru
briken und zwar a) von 5' 3" und b) von 5' nachzuweisen sind und daß darnach die Rubrik 
„Reitpferde" in dem Rationals-Formnlare in zwei Theile zu spalten sein wird, um darin die Reit
pferde a) von 5' 3" und b) von 5" eintraaen zu können.

Johannisburg, den 10. Januar 1857.___________ Der Landrath v- Hippel.

18. Im Februar d. I. wurde in 
Insterburg entdeckt, daß ein Bauer eine Ladung 
Flachs zu Markte gebracht hatte, deren Bunde 
in der Mitte die schlechteste Heede enthielten. Die 
gegen ihn und seine Ehefrau als Helfershelferin 
geführte Untersuchung hat den Erfolg gehabt, daß 
der Bauer und seine Ehefrau in zwei Instanzen 
wegen versuchten Betruges zu 6 Wochen Gesang, 
niß, 50 Ntlr. Geldbuße und Untersagung der 
Ausübung der Ehrenrechte ans l Jahr verur- 
theilt sind.

Wir veranlassen das Königl. Landraths-Amt 
dies zur Warnung durch >as Kreisblatt bekannt 
zu machen.

Gumbinnen, den 13. Dezember 1856. 
Königl. Regierung, Abtheilung des Innern.

Siehr.
Vorstehendes wird hiedurch bekannt gemacht.
Johannisburg, den 12. Januar 1857. 

Der Landrath v. Hippel.

18. W Lutym t. r. wyświadczono w 
Jnstruci jednego gbura, który na targ len przy
wiózł w ktörym sie w przodku naylychße pakutv 
znaydowaU). Podßuknnek na niego i iego zone, 
miai ßkutek ze gbur i iego zona karg wizzienniz 
6 tygodni, 50 tal kary pienisznep i utracenia 
prawa czci na 1 rok ukarani fg.

Krölewfkiey Lantratnrze nakazuiem powyzße 
na warunek przez tygodnik obznaymic.

Gąbin, dnia 13. Grudnia 1856.

Królewska Regiencpa, oddział wewnętrzny.

Siehr.

Powyzße podaie ftç do wiadomo/ci.
Jansbork, dnia 12. Stycznia 1857.

Lantrat de Hippel.

19. Der aus Polen ausgewiesene diesseitige Unterthan Jacob Chrzan aus Thurowen 
ist am 28. October pr. vom Magistrat zu Bialla mittelst beschränkter auf 12 Stunden giltiger Reise, Roure 
hieher gewiesen, indessen hier nicht eingetroffen. Die Herrn Gendarmen, Landgeschworenen sowie dir Ortsvor
stande werden veranlaßt, auf den Genannten zu vigiliren und ihn im Betretungsfalle sofort herzusenden. 

Johannisburg, den 10. Januar 1857. Der iiandrath v. Hippel.

20. An die betreffenden größern Steuer-Receptnren.
Um in der Erhebung der Steuer das Resultat zu erlangen, welches höher« Orts yerlangt wird, erhalten 

die Steuer,Reeepturen, nächst Beachtung unserer Bekanntmachung vom 19. August v. I. (im Kreisblatt pro 
1856 Seite 182—184) noch folgende Anweisung:

1) am 25. jeden Monats schließen die Herren Erheber ihre Heberollen ab und legen uns solche mit den ab
zuzahlenden Steuern in folgenden Terminen vor: a) die Herren Erheber Küffner, Engelhardt, Marchewski und 

' Ruddek am 26. Januar, 26. Februar, 26. März, 28. April, 26. Mai, 27. Juni, 27. Juli, 26. August, 26. 
September, 26. October, 26. November, 28. Dezember, c. b) die Herrn Erheber Ebel, Pienkos- v. Streng 
und Teschner am 27. Januar, 26. Februar, 26. März, 28. April, 27. Mai, 27. Juni, 28. Juli, 27. August, 
26. September, 27. October, 28. November, 28. Dezember c. c) die Herren Erheber Pivntkowski, Monetha, 
Adamy und Zwanziger am 28. Januar, 27. Februar, 28. März, 29. April, 28. Mai, 29. Juni, 29. Juli, 
29. August, 28. September. 28. October, 28. November und 29. Dezember c., zeitig Vormittags. Geht uns
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die Zahlung eine« einzigen Erheber« nicht rechtzeitig zu, (o behindert um« die«, die Bestände z'u reguliren m 
abzuführen, weshalb wir zur Begegnung dessen, denen Herren Erhebern, welche ihre Zahlungstermin eversaumen, 
am folgenden Tage Boten auf ihre Kosten zusenden müßten.

2) ist es nothwendig, daß die Herren Eeheber ihre Gemeindediener zur Beitreibung der Reste mehr an, 
halten, als dies von Einzelnen seither geschehen. Dazu wird folgendes Verfahren empfohlen: Gleich nach dem 
8. jeden Monats erhält der Gemeindediener den berichtigten RestemExtract um die Anmahnung etwa bis zum 
16. zu besorgen. Am 16. bis 18. läßt derselbe den Resten» Extract abfireichen und führt die Execution bis 
zum 25. durch, event, muß derselbe die Execution bis zum Rapportstage den 6. des folgenden Tages fortsetzen 
um sämmtliche Reste des vorherigen Monats aufzuraumen, weshalb die Resten, Exiracte, nicht wie bisher bei 
Abführung der Steuern herzusendeii, sondern dem Gemeindediener zu belassen find. Kurz vor dem Rapport», 
tage belieben aber die Herren Erheber den Resten-Ertract abzustreichen, und am Schluffe desselben zu bescheinigen, 
ob der Gemeindediener seiner Verpflichtung nachgekommen. Diesen Resten-Extract hat uns der Gemeindediener 
mit seinem Executions, Buch am Rapportstage den 6. jeden Monats vorzulegen, weshalb es unerläßlich, daß 
der Gemeindediener diesen Termin einhält, oder wenn er behindert werden sollte, Tages vorher oder darauf hier 
erscheint. Bei eintretenber Krankheit des Gemeindediener» darf das Beitreibungsgeschäft nicht ruhen, vielmehr 
ist'es Sache der Herrn Erheber sich bei Zeiten mit Vertretern zu versehen, um dieselben ungesäumt benutzen 
zu können.

Hiernach belieben die Herrn Erheber zu verfahren und ihre Gemeindediener nicht nur zu instruiren, son
dern sie auch unausgesetzt zu dieser Thätigkeit anzuhalten.

An die betreffenden Dominien und kleinern Steuer-Receptnren.
Die betreffenden Dominien und kleinern Steuer,Receptnren, welche ihre Grund,, Einkommen-, Klaffen, und 

Gewerbesteuer direct an uns abzuführen haben, belieben uns solche, wenn sie nicht vorziehen, dieselben in dem 
ersten Monate jeden Quartals in vierteljährigen Beträgen abzuzahlen — allmonatlich spätestens bi» zum 20. 
hier bei Heberin eifung der vorgeschriebenen Lieferzettel einzuzahlen. Nach fruchtlosem Ablauf dieses Termins 
müßte die Einziehung der Rückstände erfolgen.

Zohanntsburg, den 8. Januar 1857._______________ Königl. Kreis-Kasse.

21. Sämmtliche unter unserer respective 
den Königl. Kreis - Gerichts-Kommissionen Arys und 
Bialla stehende Vormünder, werden hiermit aufgcfor« 
bert, im Laufe des Monats Januar 1857 und spätestens 
bis zum 1. Februar künftigen Jahres die jährlichen 
rEziehungsberichte über ihre Pflegebefohlenen, uns, 
resp, den Königl. Kreis-Gerichts-Kommissionen Arys 
und Bialla einzureichen und in denselben anzuzeigen:

1. wo sich die einzeln zu nennenden Pflegebeföhlenen 
befinden; 2. von wem, und wie für ihre Erziehung ge, 
sorgt wird, und ob sie zur Schule angehalten werden; 
S. hinsichtlich der bereits eingesegneien und nicht mehr 
die Schule besuchenden Pupillen ist anzugeben, in 
welchen Lebensverhältnissen sie stch befinden und was 
über ihre Führung bekannt ist.

Die des Schreibens unkundigen Vormünder haben 
die Dorfgerichte resp. dieHerren Schullehrer und Land« 
geschworenen um Aufnahme ihrer Anzeigen zu bitten, 
da Diese Herren stch wohl geneigt zeigen werden, im 
Interesse unserer Pupillen zu diesen Anzeigen hilfreiche 
Hand zu leisten.

Diejenigen Vormünder, welche die Erziehungs
berichte nicht bis zum 1. Februar künftigen Jahre« 
erstatten, haben es stch selbst beizumessen, wenn fle zu 
diesem Behufe von uns, resp, die Kreis,Gerichts,Kom
missionen Arys und Bialla vorgeladen wdrden..

21. Wßyscy pod naßym dozorem albo 
kvmisyi sqdu obwodowego w Bialp i Orzeßu sto- 
iqce opiekunowie b(dg wzywani, w miesiqcu Stycz
niu a naypözniey do 1. Lutego pr. r. nam roczne 
sprawozdania wychowania swèp opiece powierzo
nych albo komisyom fybu obwodowego w Orzeßu 
lub w Bialn podać i w takowych wyrazić

1. gdzie si? każdy opiece ich powierzony znay- 
duie; 2. kto i iak o wychowanie ich ma staranie 
i czy do ßkoly przytrzymywane bywali}: 3. wedlug 
juz wzegnanvch i wixce'y do ßkolp nie chodzących 
opiece powierzonych udać, czem oni sq, gdzie sie 
znayduig, i co o ich sprawowaniu ftę iest wiadomo.

Tacy opiekunowie, którzy pisać nie mnieh?, 
mań) s^dow wieyskich albo panów nauczycieli i 
lantßepow o spisanie prosić a zapewnie ci panowie 
to im w interesie naßych opiece powierzonych u- 
czynig.

Ci zas opiekunowie, którzy sprawozdań swoich 
do 1- Marca przyßlego r. nie podadzg, sami so
bie przypisać mußg, gdy oni na termin do Jan
sb orka albo do obwodowo-sgdowych Komisyöw w 
Orzeßu i w Bialy zapozwani bçDQ i za pozwy 
koßta wręczenia Placie mußg.
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Wir ersuchen die Gemeindevorstande, vorstehende 

Bekanntmachung zur Kenntniß der Ortseingesessenen zu 
bringen, damit die unter denselben befindlichen Vor, 
wunder zur Vermeidung der lästigen Reisen zum Ge< 
richt die Erziehungsberichte rechtzeitig bis zum 1. 
Februar künftigen Jahres erstatten.

Johannisburg, den 23. Dezember 1856- 
Königl. Kreis-Gerich', 2. Abtheilung.

Wzywamy woptöw powyzße obwießcsem'e do 
wiadomości mießkancöw wieyskich podac,.azeby pod 
niemi znayvui^ce się opiekunowie dla uniknienia 
przykrych spraw sadowi sprawozdania o wycho
wanych wcześnie do 1. Marca'prz. r. podaii.

Jansbork, dnia 23. Grudnia 1856. 
Krölewsko-Obwedowp Sssd, OddjiaL 2.

22. Der bereits mehrmals wegen Diebstahls bestraften Wilhelnnne Mlchalzlk aus 
Sulimmen sind folgende Sachen: eine rothe Schürze, eine braune Jacke, eine Frauenwiste, ein Unterrock, ein 
gelbes L«ch, ein rothes Tuch, als muthmaßlich gestohlen abgenommen und werden hier im Bureau affervirt. 
Der unbekannte Eigenthümer und Jeder der über denselben oder die An der Entwesung etwas angrben kann, 
wird ersucht, sich bei mir schleunigst zu melden.

Johannisburg, den 7. Januar 1857, Königl. Staats-Anwaltschaft.

23. Die unverehelichte Rosine Tantius, deren Signalement nicht angegeben werden 
kann, gebürtig aus Gr. Schiemannen, welche sich wegen einfachen Diebstahls in Untersuchung befindet und in, 
haftirt werden soll, Hal ihren Wohnort Willenberg heimlich verlassen.

Es werden daher alle Civil, und MilitainDehörden des In, und Auslandes hierdurch ersucht, auf dieselbe 
Acht zn haben, sie im Betretungsfalle festzunehmen uno an unser Gerichrs-Gefangniß abliefern zu lassen. Wir 
versichern die sofortige Erstattung der entstehenden Auslagen, und den verehrlichen Behörden des Auslandes auch 
eine gleiche Rechrswillfahrigkeit.

Zugleich wird jeder, welcher von dem Aufenthalt der Tantius Kenntniß hat, aufgrfordert, davon der nach, 
ften Gerichts, oder Polizei,Behörde unverzüglich Mittheilung zu machen.

Ortelsburg, den 30. Dezember 1856. Königl. Kreisgericht 1. Abtheil^^

24. In der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar c. haben sich die Mägde 
Anna Adamski und Eva Dembek aus dem Dienste des Schulzen Rhode in Friedrichshoff heimlich unter Ver
übung eines Diebstahls an verschiedenen Kleidungsstücken entfernt. Die Königl. Polizeibehörden werden bei 
Mittheilung der Signalements ergebenst ersucht, auf die genannten Personen zu vigiliren und im Betretung», 
falle hieher abltefern zu lassen.

(Signalement der Anna Adamski.) Geburtsort Nikolaiken, Alter 20 Jahr, Statur schlank, Augen blau, 
Nase und Mund proporiionirt, Haare braun, besondere Merkmale keine. Bekleidet war dieselbe mit einem 
bunten Kaltunrock, eine alte braune Jope, wollene Strümpfe oben am Nande abwechselnd rothe, weiße und grü, 
ne Streifen, nach unten zu ganz weiß, 1 Paar lederne neue Schuhe. Außerdem führt sie in einem Bündel, 
ein rothkarrirtes halbwollenes Kleid, eine schwarze Sammtjope nebst mehreren Tüchern mit sich.

(Signalement der Eva Dembek.) Geburtsort Verfing, Kreis Osterode, Alter 18 Jahr, Statur klein, Au, 
gen braun, Stirn niedrig, Nase klein, Mund gewöhnlich, Haare braun, besondere Merkmale: dieselbe ist auf» 
fallend frein für ihr Alter.

Bekleidung: einen roth, grün und schwarz karririen wollenen Rock, eine alte braune Zope, wollene 
Strümpfe, «in Paar alte Schuhe, die ihr aber zu groß waren.

Außerdem hat dieselbe mehrere Hemden, ein roth und weiß karrirtes leinenes Kleid, ein altes schwarzwolle, 
nes Tuch, (schon zerrissen,) einige Paar alte Schuhe, mehrere Schurzen, zwei alte Frauenunterröcke, auch viel 
zu groß für sie, in einem Bänd e( mit sich genommen.

Friedrichshoff, den 3. Januar 1857. Königl. Domamen-Rrnt-Amt Friedrichsfelde,

Drnck der A, Gorrfchorowskischen Offizin in Zohannisburg,


